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Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt eben-
falls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

ZPO §§ 724, 727, 794 Abs. 1 Nr. 5, 795 
Anspruch des Gläubigers auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung über die Erteilung eines titelergänzen-
den Vermerks betreffend die Identität des Titel-
gläubigers mit dem Antragsteller (sog. Beischreibung 
eines Vollstreckungstitels)
Abruf-Nr.: 159822

PreisklG §§ 1, 2 
Verknüpfung der Höhe eines Kaufpreisteilbetrages an 
die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes 
Abruf-Nr.: 157237

BGB § 890 Abs. 2; ErbbauRG § 11 Abs. 1; GBO 
§ 6 Abs. 1
Bestandteilszuschreibung des Erbbaugrund-
stücks zum Erbbaurecht 

Die Bestandteilszuschreibung des mit einem Erbbau-
recht belasteten Grundstücks zu dem Erbbaurecht ist 
zulässig (entgegen KG DNotZ 2011, 283 ff.).

OLG Jena, Beschl. v. 6.11.2017 – 3 W 344/17

Problem:
Ein Grundstück ist mit einem Erbbaurecht belastet. Der 
Erbbauberechtigte hat das Eigentum am Erbbaugrund-
stück erworben. Er beantragt nunmehr, das Erbbaugrund-
stück dem Erbbaurecht (sic!) als Bestandteil zuzuschrei-
ben. Im nächsten Schritt beantragt er die Löschung der 
am Erbbaurecht lastenden Grundpfandrechte. Sodann er-
klärt er die Aufhebung des Erbbaurechts.

Hinter diesem Vorgehen steht die Überlegung, dass mit 
der Bestandteilszuschreibung (§ 890 Abs. 2 BGB) sich 
die Grundpfandrechte automatisch auf das zugeschriebene 
Grundstück (hier: Erbbaugrundstück) erstrecken und eine 
Neubestellung der Grundpfandrechte nicht erforderlich 
ist, wenn nunmehr das Erbbaurecht gelöscht werden soll.

Das KG hält eine Bestandteilszuschreibung des Erbbau-
grundstücks zum Erbbaurecht nicht für möglich (KG 
DNotZ 2011, 283; vgl. zum Ganzen auch Gutachten 
DNotI-Report 2006, 111). Das Grundbuchamt hat sich 
dieser Auffassung angeschlossen und die Eintragung der 
Bestandteilszuschreibung verweigert.

Entscheidung:
Das OLG Jena hält es demgegenüber für zulässig, das 

Erbbaugrundstück dem Erbbaurecht als Bestandteil zuzu-
schreiben.

Nach § 11 Abs. 1 ErbbauRG seien auf das Erbbaurecht 
die Vorschriften für Grundstücke entsprechend anzu-
wenden. Die Normverweisung beziehe sich auch auf 
§ 890 Abs. 2 BGB und die Möglichkeit der Bestand-
teilszuschreibung. Nach § 143 Abs. 3 GBO seien Ver-
einigungen und Zuschreibungen zwischen Grundstücken 
und auf Landesrecht beruhenden grundstücksgleichen 
Rechten nicht vorzunehmen. Daher gehe der Gesetz-
geber im Übrigen grundsätzlich von der Anwendbarkeit 
des § 890 Abs. 2 BGB im Verhältnis zwischen 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten aus.

Für das Erbbaurecht könne nichts anderes gelten. Aus 
dem Gesetz ergebe sich nicht, dass es sich bei der 
Grundstücksverbindung um eine auf Dauer ausgerich-
tete Schaffung einer Rechtseinheit handeln müsse. Die 
Rechtseinheit könne auch bloßes Durchgangsstadium 
sein.

Wenngleich das Erbbaurecht eine Belastung des Erbbau-
grundstücks darstelle, sei es nach seiner Bestellung recht-
lich – im Einklang mit der wirtschaftlichen Situation – 
die Hauptsache; das Gebäude gelte nach § 12 ErbbauRG 
nicht etwa als Bestandteil des Grundstücks, sondern viel-
mehr als solcher des Erbbaurechts. Das Eigentum am 
Grundstück trete während des Bestehens des Erbbau-
rechts in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
hinter das Erbbaurecht zurück, das auch zur dingli-
chen Grundlage für sämtliche Belastungen werde. Dieser 
Situation werde mit der Bestandteilszuschreibung des 
Erbbaugrundstücks zum Erbbaurecht in Fällen, in denen 
der Erbbauberechtigte das Grundstück erwerbe , konse-
quent Rechnung getragen; das Erbbaurecht verliere nicht 
seinen selbständigen Charakter, sondern bleibe der wirt-
schaftlich und rechtlich dominierende Teil, während 
das Grundstück als – nicht wesentlicher – Bestandteil in 
dem Erbbaurecht aufgehe. Außerdem sei die Verbindung 
zwischen Erbbaurecht und Grundstück – anders als 
diejenige eines subjektiv-dinglichen Rechts mit dem 
herrschenden Grundstück – jederzeit lösbar.

Die Bestandteilszuschreibung sei außerdem zweckmä-
ßig. Die Zuschreibung des Grundstücks zum Erbbau-
recht habe zur Folge, dass sich die Belastungen in 
Abt. III des Erbbaugrundbuchs kraft Gesetzes auf das 
Erbbaugrundstück erstreckten (§§ 1131, 1192, 1199 
BGB), ohne dass es zusätzlicher Übertragungsakte unter 
Beteiligung der Gläubiger der Grundpfandrechte bedür-
fe. Dies gelte auch für eingetragene Unterwerfungser-
klärungen. Die Rechtsstellung der Grundpfandrechts-
gläubiger werde nicht beeinträchtigt, sondern sogar 
(wenn auch geringfügig) verbessert, weil sich die Belas-
tungen nunmehr auch auf den Erbbauzins erstrecken.

BeurkG § 17 Abs. 2a
Anwendungsbereich des § 17 Abs. 2a S. 2 
BeurkG

§ 17 Abs. 2a Satz 2 BeurkG findet ausschließlich auf 
Verbraucherverträge Anwendung.

OLG Celle, Urt. v. 1.12.2017 – Not 13/17
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Problem:
Gegenstand des Verfahrens war eine Disziplinarver-
fügung gegen einen Notar. Er hatte drei Grundstücks-
kaufverträge beurkundet, bei denen jeweils ein Notariats-
mitarbeiter als vollmachtloser Vertreter für den Verkäufer 
aufgetreten war. Der Verkäufer wollte an der Beurkun-
dung nicht teilnehmen. In einem Fall stand auf der 
Erwerberseite eine Gemeinde. Die Dienstaufsicht warf 
dem Notar vor, er habe amtspflichtwidrig gehandelt und 
hätte nach § 17 Abs. 2a S. 2 BeurkG darauf hinwirken 
müssen, dass der Verkäufer durch eine Vertrauensperson 
vertreten werde. Mit Blick auf die Gemeinde handele es 
sich um einen Verbrauchervertrag.

Entscheidung:
Das OLG Celle hat die Disziplinarverfügung aufgehoben.

Nach § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 1 BeurkG solle der Notar 
bei Verbraucherverträgen darauf hinwirken, dass die 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen des Verbrauchers von 
diesem persönlich oder durch eine Vertrauensperson vor 
dem Notar abgegeben würden.

Bei den Grundstückskaufverträgen handele es sich nicht 
um Verbraucherverträge i. S. v. § 310 Abs. 3 BGB. 
Danach sei ein Verbrauchervertrag ein Vertrag zwischen 
einem Unternehmer und einem Verbraucher. Außerhalb 
von Verbraucherverträgen finde § 17 Abs. 2a S. 2 
BeurkG keine Anwendung (so auch BNotK-RS 20/2003). 
Für eine Ausdehnung der Bestimmung auch auf andere 
Verträge gebe der Wortlaut der Bestimmung nichts her. 
Auch die Entstehungsgeschichte des Gesetzes rechtfertige 
nicht die Annahme, dass über den Verbrauchervertrag hi-
naus auch Verträge ohne Beteiligung eines Unternehmers 
unter die Vorschrift fallen sollten. Zwar beabsichtigte der 
Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren zunächst eine 
Ausdehnung dieser Vorschrift auch auf Verträge zwi-
schen zwei Verbrauchern (vgl. BT-Drucks. 14/9266, 
S. 50 und BT-Drucks. 14/9531, S. 5 f.). Allerdings habe 
der Gesetzgeber in der Folgezeit von einer entsprechen-
den Formulierung der Bestimmung wieder Abstand ge-
nommen (BT-Drucks. 14/9633, S. 2). Die letztlich in 
Kraft getretene Gesetzesfassung lege nahe, dass der 
Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Vorschrift 
explizit auf Verbraucherverträge beschränken wollte.

Auch im Übrigen habe der Notar nicht gegen sei-
ne Amtspflichten verstoßen. Zwar solle der Notar das 
Beurkundungsverfahren auch außerhalb von Verbraucher-
verträgen gemäß § 17 Abs. 2a S. 1 BeurkG generell so 
gestalten, dass die Einhaltung der Pflichten nach § 17 
Abs. 1 und Abs. 2 BeurkG gewährleistet sei. Auch 
solle dadurch unter anderem verhindert werden, dass der 
Notar die Beteiligten durch die Heranziehung vollmacht-
loser Vertreter planmäßig und systematisch von der 
Beurkundung und damit von der Belehrung ausschließe. 
Ein planmäßiges Vorgehen des Notars könne in den 
konkreten drei Fällen aber nicht festgestellt werden. Die 
beanstandeten drei Beurkundungen reichten hierzu ins-
gesamt betrachtet noch nicht aus.

Abgesehen von den Fällen eines planmäßigen oder 
systematischen Vorgehens begründe § 17 Abs. 2a S. 1 
BeurkG kein generelles Verbot von Beurkundungen 
unter Heranziehung vollmachtloser Vertreter. Vielmehr 
bleibe eine solche Vorgehensweise zulässig, wenn sie im 
Einzelfall sachlich gerechtfertigt sei. Dies komme bei-

spielsweise in Betracht, wenn der (später) vollmachtlos 
Vertretene selbst den Notar hierum bitte, etwa weil er 
sich im Ausland aufhalte. Zwar könne der Notar den 
Vertretenen in solchen Fällen nicht persönlich über die 
rechtliche Tragweite und die mit dem Rechtsgeschäft 
verbundenen Risiken belehren. Das könne aber zumin-
dest bei einfach gelagerten Fällen durch die rechtzeitige 
Übersendung eines Entwurfs, verbunden mit der Bitte 
um Rücksprache im Fall von Änderungswünschen oder 
offenen Fragen, kompensiert werden. Im vorliegen-
den Fall seien diese Voraussetzungen eingehalten wor-
den. Außerdem hatte sich der Notar zuvor jeweils beim 
Verkäufer erkundigt, ob dieser nicht zum Termin er-
scheinen wolle. Dies wurde verneint.

Auch der Vertrag mit der Gemeinde sei kein Ver-
brauchervertrag. Zwar könne im Grundsatz auch eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts als Unter-
nehmer i. S. v. § 14 BGB auftreten. Voraussetzung sei 
aber, dass das Rechtsgeschäft in Ausübung einer ge-
werblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
vorgenommen werde  (§ 14 Abs. 1 BGB). Es fehle 
jedenfalls ein selbstständiges und planmäßiges, auf eine 
gewisse Dauer angelegtes Anbieten entgeltlicher 
Leistungen am Markt. Bei dem von der Gemeinde er-
worbenen Grundstück handele es sich um eine kleine 
Fläche. Bezüge zu irgendeiner gewerblichen Tätigkeit 
der Gemeinde lasse der Erwerb des kleinen Teilstücks, 
der zur Erweiterung eines Museums gedient habe, nicht 
erkennen.

BGB §§ 873, 925
Vollzug einer beurkundeten Auflassung im 
Grundbuch auch nach mehreren Jahrzehnten 
möglich

Eine beim Grundbuchamt eingegangene, aber nicht 
vollzogene Auflassung aus dem Jahr 1966 kann auf 
Eintragungsantrag auch noch nach mehreren Jahr-
zehnten durch Eintragung der Erben der Erwerber 
als Eigentümer vollzogen werden, sofern die übrigen 
Eintragungsvoraussetzungen nachgewiesen sind.

OLG München, Beschl. v. 4.12.2017 – 34 Wx 402/17

Problem
Gegenstand der vorliegenden Entscheidung ist der Voll-
zug einer beim Grundbuchamt zwar eingegangenen, je-
doch nicht vollzogenen Auflassung aus dem Jahr 1966.

Im Jahre 1966 wollte der ursprüngliche Eigentümer zwei 
Grundstücke auf zwei Erwerber zu je ½ Miteigentum 
übertragen. Nur bei einem Grundstück wurde die Auf-
lassung vollzogen. Bezüglich des anderen Grundstücks 
wurde der Erbe des ursprünglichen Grundstückseigen-
tümers (= Beteiligter zu 11) im Jahr 1991 aufgrund Erb-
scheins im Grundbuch eingetragen.

Hinsichtlich dieses Grundstücks beantragte der Beteiligte 
zu 1 als Erbe der beiden zwischenzeitlich verstorbenen 
Erwerber am 1.3.2017 die Eigentumsumschreibung auf 
die Erbengemeinschaft nach den Erwerbern in Vollzug 
der bei den Grundakten befindlichen Auflassungsur-
kunde aus dem Jahr 1966.


